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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Ausschuss für Wirtschaft und Beteiligungen 04.03.2026 öffentlich Vorberatung 

Stadtrat 18.03.2026 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

01 

Bei der Vergabe von Personenbeförderungsleistungen durch Gesellschaften mit städtischer 

Beteiligung sind im Rahmen der geltenden vergabe- und europarechtlichen Vorschriften soziale 

Kriterien zu berücksichtigen.  

 

Insbesondere ist sicherzustellen, dass Auftragnehmer ihren Beschäftigten Arbeitsbedingungen 

mindestens auf dem Niveau des jeweils einschlägigen Tarifvertrages Nahverkehr (TV-N) oder 

gleichwertige Bedingungen gewähren. Die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 

bleiben unberührt.  

 

02  

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, im Rahmen der gesellschaftsrechtlichen 

Beteiligungsrechte der Stadt Erfurt auf eine entsprechende Umsetzung in den zuständigen 

Gesellschaftsgremien hinzuwirken und die städtischen Vertreter entsprechend zu instruieren. 

 

03 

Der Oberbürgermeister berichtet dem zuständigen Ausschuss regelmäßig über den Stand der 

Umsetzung, mindestens jedoch einmal jährlich sowie über etwaige rechtliche oder wirtschaftliche 

Auswirkungen. 

 

 

 

23.02.2026, gez. i. A. xxxx  
Datum, Unterschrift 

 

  

  

 

Fraktion SPD & PIRATEN 
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Stadtrat 

Entscheidungsvorlage 

 

öffentlich 
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Nachhaltigkeitscontrolling  Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling  Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen  Nein  Ja → Nutzen/Einsparung  Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein  Ja Gesamtkosten  EUR 

   ↓ 
 

 2026 2027 2028 2029 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

 Ja x Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

Sachverhalt 

Die Stadtverwaltung Erfurt trägt im Rahmen der Steuerung ihrer Beteiligungsgesellschaften 

Verantwortung für die Berücksichtigung sozialer Standards in Bereichen der kommunalen 

Daseinsvorsorge, insbesondere in der öffentlichen Personenbeförderung. 

 

Die Orientierung an den Arbeitsbedingungen des jeweils einschlägigen Tarifvertrages Nahverkehr 

(TV-N) trägt zur Sicherung fairer Wettbewerbsbedingungen und zur Vermeidung von Lohndumping 

im kommunalen Verkehrsbereich bei. Zugleich stärkt sie qualifizierte und verlässliche 

Beschäftigung und leistet damit einen Beitrag zur Qualität, Stabilität und Sicherheit des 

öffentlichen Personennahverkehrs in Erfurt. 

 

Die Stadt Erfurt macht im Rahmen ihrer Beteiligungssteuerung von ihrem kommunalpolitischen 

Gestaltungsspielraum Gebrauch. Die Umsetzung erfolgt über die gesellschaftsrechtlichen 

Beteiligungsrechte der Stadt unter Beachtung der einschlägigen vergabe-, europa- und 

landesrechtlichen Vorschriften sowie der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Es 

handelt sich um eine strategische Zielvorgabe und nicht um einen Eingriff in konkrete laufende 

Vergabeverfahren. 

 

 

 


	FLD_voname
	Datum
	Ostatus
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung
	Anlage

